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AGB gegenüber Unternehmenden 

A. Allgemeiner Teil 

 § 1 Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen als Unternehmer und uns, der Dataflor AG, ausschließlich 
geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch schriftliche Vereinbarungen zwischen uns abgeändert werden. 

(2) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden wir Ihnen schriftlich oder per E-Mail mitteilen. Widersprechen Sie dieser Änderung 
nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als durch Sie anerkannt. Auf das Widerspruchs-
recht gegen die neuen AGB und die Rechtsfolgen des Schweigens werden wir Sie im Falle der Änderung der Geschäftsbedingungen 
noch gesondert hinweisen. 

§ 2 Lieferung der Produkte 

(1) Wir liefern Ihnen als Kunden je eine Kopie des Software- und Datenbankprodukts in digitaler Form, auf Datenträger oder als Down-
load.  Darüber hinaus werden Ihnen über den in der Software integrierten Versions-Manager Updates und Servicepacks bis zum Erschei-
nen einer neuen Version (Upgrade) zu der erworbenen Version zur Verfügung gestellt. Sollten Sie die erforderliche Hardware (Vorausset-
zung: Servicepaket Hardware-Service) mit erworben haben, liefern wir diese vereinbarungsgemäß in Ihren Betrieb. In diesem Fall gelten 
Ihnen gegenüber als Unternehmer die Regelungen des Versendungskaufs. 

(2) Die zur Nutzung des Software- und Datenbankprodukts erforderlichen Freigabecodes oder Lizenzschlüssel werden Ihnen innerhalb 
von zehn Tagen nach Versand der Auftragsbestätigung auf dem Postweg oder elektronisch übermittelt. 

§ 3 Freigabecodes und/oder Lizenzschlüssel 

(1) Sie verpflichten sich, die Freigabecodes und/oder Lizenzschlüssel vertraulich zu behandeln und diese insbesondere Dritten nicht zu-
gänglich zu machen, es sei denn, es liegt Ihnen hierfür eine vorherige schriftliche Zustimmung durch uns vor. 

(2) Sollten die Freigabecodes und/oder Lizenzschlüssel verloren gegangen sein oder sich Anzeichen für eine unrechtmäßige Nutzung 
durch Dritte zeigen, verpflichten Sie sich, uns unverzüglich zu benachrichtigen und bei der Rechtsverfolgung der unrechtmäßigen Nut-
zung von Freigabecodes oder Lizenzschlüsseln der Software zu unterstützen. 

§ 4 Nutzungsrechte des Kunden 

(1) Sämtliche Rechte bei den durch uns erstellten Software- und/oder Datenbankprodukten liegen bei uns. 

(2) Durch den Vertrag zwischen uns erwerben Sie nur einfache Nutzungsrechte im Umfang der durch Sie erworbenen Lizenzen. Dies 
kann eine Einzelarbeitsplatzlizenz, eine Mandantenlizenz oder eine Netzwerklizenz sein. Die gleichzeitige Nutzung der erworbenen Soft-
ware mit mehreren Geräten oder mehreren Nutzern erfordert grundsätzlich den Erwerb einer Netzwerklizenz. 

(3) An den Inhalten der Software (Texte, Grafiken, Symbole, etc. …) und Begleitmaterial (Arbeitsblätter, Folien, etc. …) übertragen wir nur 
ein Nutzungsrecht für Ihren internen Betrieb und die Kommunikation mit Ihren Kunden (z. B. in Angeboten und Pflanzvorschlägen). Eine 
öffentliche Nutzung ist nicht gestattet. 

(4) Die Lizenz erwerben Sie im Rahmen des Vertrages über Bestellbestätigung und Auftragsbestätigung. Sie können eine zeitlich und 
räumlich unbeschränkte Lizenz (Kauf) erwerben oder nur eine Lizenz für einen bestimmten Zeitraum (Miete bzw. Abonnement) erwer-
ben. 

(5) Sollte durch ein Upgrade Ihres Betriebssystems bei Ihnen als Kunden ein Upgrade zu einer neueren Version unserer Produkte notwen-
dig geworden sein, geht dies zu Ihren Lasten. Ebenso geht es zu Ihren Lasten, wenn Sie Ihr System nicht so aktuell halten, dass die aktu-
elle Version Ihres Betriebssystems oder wenigstens die Vor- oder Vorvorversion der aktuellen Version mit allen jeweils aktuell verfügba-
ren Systemupdates auf allen Geräten mit Dataflor-Produkten installiert ist.  

(6) Es ist Ihnen nicht gestattet, die Software- bzw. Datenbankprodukte zu vervielfältigen, zu verbreiten oder auf irgendeine andere Art zu 
veröffentlichen. Sie können allenfalls eine Sicherungskopie im Sinne einer reinen Back-Up-Funktion für sich anfertigen. Andere Kopien 
sind nicht von den angebotenen Lizenzen umfasst. 

(7) Es wird Ihnen ausdrücklich kein Bearbeitungsrecht, kein Teilnutzungsrecht, keine Berechtigung zur Änderung (technischen Umkeh-
rung, Dekompilierung, Zerlegung o. ä.) an den Software-Produkten übertragen. 

§ 5 Haftung 

(1) Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefähr-
det und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur für den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten 
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Pflichten. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftung nach Pro-
dukthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

(2) Wir sichern Ihnen zu, regelmäßig unser System auf Fehler- und Störungsfreiheit zu prüfen. Dies gilt auch hinsichtlich Viren und 
Schadware. 

(3) Sie verpflichten sich ebenso bei Nutzung des Downloads bzw. der Datenträger, Ihre Technik auf Fehler- und Störungsfreiheit sowie 
Viren und Schadware vorab zu prüfen. 

(4) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und gefahrent-
sprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre, für deren Erstellung Sie als Kunde selbst verantwortlich sind. Wir haf-
ten nicht für solche Schäden, die darauf beruhen, dass Sie als Kunde die Nutzung der Programme unterbrechen oder einstellen. Wir 
empfehlen Ihnen, die mindestens tägliche Datensicherung sowie eine wöchentliche Datensicherung außer Haus aufzubewahren. 

§ 6 Gewährleistung bei Software und Waren 

Gegenüber Unternehmern ist die Gewährleistung ausgeschlossen. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

§ 8 Laufzeiten und Kündigung 

(1) Lizenzen 

a) Lizenzkauf 

• Die Lizenz gilt zeitlich unbeschränkt oder für den konkret vereinbarten Zeitraum. 
• Bei einem Lizenzkauf für einen konkreten beschränkten Zeitraum (zeitlich befristetes Nutzungsrecht) müssen Sie den Ver-

trag nicht kündigen. 

b) Lizenzmiete 

• Die Lizenzmiete läuft unbefristet, es sei denn, sie wird durch Sie oder uns gekündigt. 
• Durch den Erwerb einer zeitlich beschränkten Lizenz (Softwaremiete) sind Sie die beiden Servicepakete: Support-Service 

und Upgrade-Service (siehe B. Besonderer Teil) im Mietpreis enthalten. 
• Der Vertrag wird für mindestens ein Kalenderhalbjahr zwischen uns abgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich jeweils 

um ein weiteres Kalenderhalbjahr, wenn er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum 30.06. oder zum 31.12. eines Jahres 
in Textform gekündigt wird. 

• Das Halbjahr des Vertragsschlusses (Rumpfhalbjahr) wird nicht berücksichtigt.  

c) 30-Tage Demoversion 

• Bei der 30-Tage-Demoversion handelt es sich um eine Probelizenz für einen Einzelarbeitsplatz für einen konkreten be-
schränkten Zeitraum (zeitlich befristetes Nutzungsrecht) von 30 Tagen; Sie müssen den Vertrag nicht kündigen. 

d) Serviceverträge 

• Die Serviceverträge laufen unbefristet, es sei denn, sie werden durch Sie oder uns gekündigt. 
• Der Vertrag wird für mindestens ein Kalenderjahr zwischen uns abgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein 

weiteres Kalenderjahr, wenn er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres in Textform gekün-
digt wird. 

• Das Jahr des Vertragsschlusses (Rumpfjahr) wird nicht berücksichtigt.  

e) Apps 

• Die Lizenz läuft unbefristet, es sei denn, Sie wird durch Sie oder uns gekündigt. 
• Der Vertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum 31.03. oder zum 30.09. in Textform gekündigt werden. Die Kündi-

gung kann ausschließlich über den Mobilitäts-Manager vorgenommen werden; die mündliche Kündigung oder andere 
Formen der Kündigung haben keine Gültigkeit. 

(2) Versionen mit Basistechnologie von Dritten 

(1) Teilweise beruhen Funktionen unserer Software auf Elementen, die wir als Basistechnologie eingekauft haben. Sollten diese Lizenz-
verträge mit Dritten auslaufen, werden wir den Vertrag mit Ihnen unabhängig zu den obigen Laufzeiten mit einer Frist von 3 Monaten 
kündigen, soweit es sich um einen Zeitvertrag wie unseren Software-Mietvertrag oder Servicevertrag handelt. 

(2) Falls Sie Software erworben haben, die derartige Versionen enthält, haben Sie im Angebot und/oder in der Auftragsbestätigung einen 
entsprechenden Hinweis erhalten. 



 

AGB vom 09.04.2026 / Seite 3 von 9 

 

§ 9 Vertragsschluss und Vertragstext 

(1) Bei allen Programmen (außer Apps) und Modulen, der Hardware sowie den Schulungen und Dienstleistungen erhalten Sie nach Kon-
taktaufnahme ein Angebot in Textform per E-Mail oder Post von uns. Bei Schulungen und Dienstleistungen kann dies auch mündlich 
erfolgen. 

(2) Unsere Apps können Sie als Kunde, wenn Sie ein Servicepaket mit Upgrade-Service gebucht haben, im BUSINESS-Programm der 
Dataflor-Software in dem Modul „Mobilitäts-Manager“ bestellen. Sie können die eingegebenen Bestelldaten nach dem Absenden Ihrer 
Bestellung nicht noch einmal korrigieren. Klicken Sie den Button zum Abschließen des Abos, geben Sie eine verbindliche Bestellung der 
Apps ab. Als Bestätigung erhalten Sie eine Bestellbestätigung, die auch die Auftragsbestätigung ist.  

(3) Mit der Auftragsbestätigung kommt jeweils der Vertrag zwischen uns zustande. Wir senden Ihnen mit der Auftragsbestätigung den 
Vertragstext, die Bestelldaten und unsere AGB zu. Die AGB können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen. Den Vertragstext 
(Angebot und Auftragsbestätigung) speichern wir, auf Nachfrage können Sie diesen bei uns erhalten. Bei der Beauftragung von Schu-
lungen und Dienstleistungen in mündlicher Form erhalten Sie keine gesonderte Auftragsbestätigung, sondern ausschließlich die Rech-
nungsstellung. 

§ 10 Entgelt, Zahlungsbedingungen 

(1) Preise 

Die Preise bestimmen sich nach dem Angebot und/oder der Auftragsbestätigung, die wir jeweils vereinbart haben. 

(2) Fälligkeit Kaufpreis 

Im Falle des Kaufpreises wird dieser sofort mit Rechnungsstellung fällig, es sei denn, wir haben etwas anderes vereinbart. 

(3) Zeitverträge (Miete, Service, Apps etc.) 

(i) Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird bei den Zeitverträgen mit Ausnahme der Apps die vereinbarte Vergütung als halbjährliche 
Pauschale für 6 Monate im Voraus fällig. Als Abrechnungszeitraum gilt – vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung – jeweils der Zeitraum 
vom 1. Januar bis 30. Juni sowie vom 1. Juli bis 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die Rechnungsstellung erfolgt jeweils im Januar bzw. 
Juli des Jahres. Beginnt die Vertragslaufzeit nicht zum 1. Januar oder 1. Juli, so wird die Vergütung für den Zeitraum ab Vertragsbeginn 
bis zum darauffolgenden 30. Juni oder 31. Dezember fällig und zahlbar. 

(ii) Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird bei den Apps die vereinbarte Vergütung als vierteljährliche Pauschale für 3 Monate im Vo-
raus fällig. Als Abrechnungszeitraum gilt das Quartal des Kalenderjahres. Die Rechnungstellung erfolgt jeweils im Januar, April, Juli bzw. 
Oktober des Jahres. Beginnt die Vertragslaufzeit nicht zum Quartal, so wird die Vergütung für den Zeitraum ab Vertragsbeginn bis zum 
nächsten Quartalsbeginn durch uns nicht nachberechnet, sondern ist für Sie kostenlos. 

(iii)  

 Wir sind berechtigt, die auf der Grundlage Ihres Vertrages zu zahlende Preise nach billigem Ermessen der Entwicklung der 
Kosten anzupassen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. 

 Eine Preiserhöhung kommt in Betracht, und eine Preisermäßigung ist vorzunehmen, wenn sich z.B. die Lohn- und Lohnneben-
kosten für die Beschäftigten aufgrund gesetzlicher Vorgaben erhöhen oder ermäßigen oder in Anlehnung an die Lohnsteige-
rungen im TVöD-SuE oder zum Zwecke des Inflationsausgleichs erhöhen oder wenn sich die Miete oder die Betriebskosten in 
den eigenen bzw. angemieteten Räumlichkeiten erhöhen oder ermäßigen. Steigerungen bei einer Kostenart dürfen nur in dem 
Umfang für eine Preiserhöhung herangezogen werden, in dem kein Ausgleich durch etwaig rückläufige Kosten in anderen Be-
reichen erfolgt. Bei Kostensenkungen sind die Preise zu ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch Steigerungen in 
anderen Bereichen ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Wir werden bei der Ausübung ihres billigen Ermessens die je-
weiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für die Kunden ungünstigeren Maßstä-
ben Rechnung getragen werden als bei Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirk-
sam werden wie Kostenerhöhungen. 

 Änderungen der Preise nach diesem AGB-Buchstaben ((3) (iii)) sind nur zum Beginn eines neuen Kalenderjahres, mithin zum 
01.01. eines Jahres möglich. Wir werden die Änderung mindestens 6 Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform 
mitteilen. Im Fall einer Preisänderung haben Sie als Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung schriftlich zu kündigen. Hierauf werden wir Sie in der Preisänderungsmitteilung 
gesondert hinweisen. Im Übrigen bleibt § 315 BGB unberührt. Ihnen steht insbesondere die Möglichkeit offen, künftige Preisan-
passungen gemäß § 315 Abs. 3 BGB gerichtlich auf ihre Billigkeit überprüfen zu lassen. 

§ 11 Zurückbehaltungsrecht und Aufrechnung 

(1) Ihnen als Unternehmer steht kein Zurückbehaltungsrecht zu. 

(2) Ihnen ist eine Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen nur gestattet, wenn diese aufgrund von unbestrittenen oder rechtskräf-
tig festgestellten Forderungen erfolgt. 

(3) Sollten von Ihnen fällige Beträge trotz dreimaliger Mahnung mit Fristsetzung nicht gezahlt werden, behalten wir uns ausdrücklich die 
Zurückbehaltung der kostenpflichtigen Leistungen vor. 
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§ 12 Vertraulichkeit und Datenschutz 

(1) Wir verpflichten uns Ihnen gegenüber, sämtliche vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnisse von Ihnen, die uns im Rah-
men des Vertrages, insbesondere bei der Installation oder dem Support bekannt werden, auch über die Dauer des Vertrages hinaus 
streng vertraulich zu behandeln und darüber Stillschweigen zu bewahren. 

(2) Sofern wir oder unsere Mitarbeiter oder unsere Erfüllungsgehilfen mit vertraulichen Informationen, personenbezogenen Daten Ihrer 
Kunden oder Geschäftsgeheimnissen Ihres Unternehmens in Berührung kommen, sind diese durch uns in einer schriftlichen Erklärung zur 
Verschwiegenheit verpflichtet, die wir Ihnen auf Verlangen vorlegen können. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Vertra-
ges fort. 

(3) Die bei der Bestellung oder Registrierung unseres Produkts oder an anderer Stelle abgefragten Daten werden im Rahmen des Daten-
schutzgesetzes lediglich zum Vertragszweck verwendet. Hierzu verweisen wir auch auf unsere Datenschutzerklärung. 

(4) Die Software und mit ihren verbundenen Diensten ermöglichen Ihnen das Speichern von sensiblen personenbezogenen Daten Ihrer 
Kunden. Dies geschieht bei Ihnen lokal und nicht auf unseren Servern. Nutzen Sie die vertragsgegenständliche Software bzw. die ver-
bundenen Dienste unseres Unternehmens, sind Sie dadurch die verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze und für den 
Schutz der Daten Ihrer Kunden selbst verantwortlich. Sie müssen eigenverantwortlich die entsprechenden Einwilligungen in die Daten-
speicherung von Ihren Kunden einholen. Wir sind nicht für den Datenschutz Ihrer Kundendaten zuständig. 

(5) Bei unseren App-Diensten findet ebenso kein Speichern von Ihren Kundendaten online statt. Unser Clouddienst überbrückt die Kom-
munikation zwischen Ihrem Mobilgerät und Ihrem lokalen Server und leitet auf Anfrage Daten weiter; ein Speichern der Daten durch uns 
findet nicht statt. 

(6) Wir weisen Sie daraufhin, dass die Datenbestände gegebenenfalls nicht durch Softwareprodukte anderer Anbieter ausgelesen wer-
den können. Ein Wechsel des Anbieters kann dazu führen, dass Sie ihre Daten nicht mehr aufrufen können. 

§ 13 SEPA-Lastschriftmandat 

Für den Einzug der laufenden Miet- oder Servicegebühren sowie der Gebühren für App-Abos wird die Erteilung eines SEPA-Lastschrift-
mandats vorausgesetzt. Das entsprechende Formular übermitteln wir Ihnen mit dem Angebot oder entsprechenden anderen Unterlagen. 

§ 14 Schriftform 

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages zwischen uns bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhe-
bung, Änderung oder Ergänzung dieser Schriftformklausel. 

§ 15 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

(1) Unsere Rechtsbeziehungen aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag unterstehen ausschließlich dem Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über den internationalen Warenkauf. 

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten mit Unternehmern aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag 
ist Göttingen bzw. für urheberrechtliche Auseinandersetzungen Braunschweig. 

(3) Die Vertragssprache und damit auch die Sprache, die für den Vertragsschluss zur Verfügung steht, ist deutsch. 

§ 16 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit des Vertrages in seinem Ganzen im Übrigen nicht berührt. Wir, die Parteien, verpflichten uns, die unwirksame oder nichtige 
Bestimmung durch eine andere wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. 
Dasselbe gilt im Fall einer Lücke. 
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B. Besonderer Teil – Service Verträge 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Im Rahmen eines Software-Servicevertrages haben Sie ein entsprechendes Servicepaket, wie im Serviceschein vereinbart, von uns 
erworben. 

(2) Bei Programmerweiterungen wird der Service auf die Ergänzungen erweitert. Die Ergänzungsservicescheine werden Bestandteil 
dieses Vertrages. 

(3) Bei Abschluss eines Servicevertrages ab August 2024 ergibt sich der Umfang des Software-Servicevertrags aus dem erworbenen 
Lizenzumfang. Servicescheine werden nicht mehr gesondert erstellt. Der aktuelle Lizenzumfang kann von Ihnen jederzeit im Dataflor 
Programm eingesehen oder über das Dataflor Support-Tool angefragt werden. 

§ 2 Service Pakete 

(1) Support-Service 

a) Support-Zeiten des Support-Service 

Der Online-Support-Service für unsere Produkte steht Ihnen werktags (außer samstags) mindestens zwischen 08:00 und 17:00 Uhr zur 
Verfügung. An Brückentagen nach oder vor undeseinheitlichen Feiertagen steht der Support nicht zur Verfügung, ebenso bei einzelnen 
internen Fortbildungen. Hierüber informieren wir sie über unsere Homepage. 

Der Ablauf des Supports erfolgt in folgenden Schritten: 

b) Ablauf Support 

i) Schritt 1: Support-Tool 

Zuerst senden Sie uns über das Support-Tool innerhalb der Software einen Screenshot, damit das Problem so dokumentiert ist, dass es 
für uns nachvollziehbar ist und durch unseren fachlich zuständigen Mitarbeiter bearbeitet werden kann. Ist innerhalb der Software das 
Support-Tool nicht verfügbar, können Sie die Fehlermeldung auch per E-Mail an support@dataflor.de schicken. 

ii) Schritt 2: Kontaktaufnahme durch Support von uns 

Nach Empfang der Fehlermeldung wird sich bei Ihnen unser zuständiger Mitarbeiter melden. 

iii) Schritt 3: Onlinesitzung 

Zur Behebung des Problems wird sich unser Support i.d.R. im Rahmen einer Onlinekonferenzschaltung auf Ihren Arbeitsplatz aufschal-
ten. 

(2) Upgrade-Service 

a) Im Rahmen des Upgrade-Services werden wir Ihnen einmal jährlich ein Upgrade per Datenträger oder Download liefern. 

b) Die Installation nehmen Sie als Kunde selbst vor, es sei denn, Sie haben eine kostenpflichtige Installation beauftragt. 

c) In den meisten unserer Produkte sind ein Versions-Manager sowie ein Download-Manager integriert. Ist der Versions-Manager akti-
viert, informiert er Sie über vorliegende Updates (Hotfixes und Servicepacks) oder Upgrades (neue Programmversionen), sodass Sie 
diese für die Installation herunterladen können. Sie sind im Falle der Aktivierung des Versions-Managers damit einverstanden, dass Ihr 
Dataflor Softwareprodukt über-prüft, ob ein Update oder Upgrade zur Verfügung steht. 

(3) Hardware-Service zusätzlich zum Online-Support und Upgrade-Service 

Unternehmer können im Rahmen des Hardware-Services die erforderliche Hardware für unsere Softwareprodukte und zugleich ein Ser-
vicepaket für diese von uns beziehen. Der Umfang der Hardware wird im Serviceschein zwischen uns genau festgelegt. 

a) Supportzeiten für Hardware-Service 

Wir stellen montags bis donnerstags von 08:30 bis 16:30 Uhr und freitags von 08:30 bis 14:30 Uhr Fachpersonal und Ersatzteile ent-
sprechend der im Serviceschein definierten Systeme bereit. 

Wir garantieren eine Reaktionszeit von fünf Stunden (bis 200 km) bzw. zehn Stunden (über 200 km) bei Störungen während der norma-
len Geschäftszeit. Als Reaktionszeit gilt die Differenz in Stunden zwischen dem Eingang einer Mängelbeschreibung Ihrerseits bei uns (in 
Textform oder per E-Mail) und dem Eintreffen eines Mitarbeiters bei Ihnen. 

b) Ersatzteile 

Ersatzteile können nur bereitgestellt werden bis zum Ablauf des fünften Jahres ab Auslieferung der jeweiligen von uns gelieferten Hard-
ware. Wir empfehlen Ihnen den Austausch von Computeranlagen (Arbeitsplatz PC und Servern) bereits nach ca. drei Jahren, jedenfalls 
aber nach Ablauf von fünf Jahren ab Lieferung. 

c) Instandhaltung (vorbeugender Service) 
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Um die Funktionsfähigkeit aller im Serviceschein aufgeführten Systeme optimal aufrecht zu erhalten, werden einmal jährlich vorbeu-
gende Servicearbeiten nach einem festen Serviceplan durch uns durchgeführt. Wir werden notwendige funktionserhaltende Arbeiten 
durchführen. Der Austausch von Ersatzteilen wird separat in Rechnung gestellt. Der Austausch von Ersatzteilen kann nach Ablauf von 
fünf Jahren ab Lieferung der jeweiligen Hardware nicht mehr gewährleistet werden. 

d) Support/Fernwartung 

Für das Beheben der meisten Systemprobleme steht zusätzlich der Support-Service für Fehlerdiagnosen per Onlinekonferenzschaltung 
zur Verfügung. Dabei obliegt uns die Entscheidung, ob ein Einsatz vor Ort oder eine Fernwartungssitzung nötig ist. 

e) Stellen von Ersatzgeräten 

(1) Ersatzgeräte werden durch uns leihweise und kostenlos zur Verfügung gestellt, sofern bei Ihnen keine zumutbare Alternativlösung 
(kurzzeitiges Ausweichen auf vergleichbare Arbeitsplätze oder Drucker) möglich ist. Das Herstellen der Einsatzbereitschaft dieser Er-
satzgeräte (Aufspielen von System- und Anwendersoftware, Einbinden in das vorhandene Netzwerk sowie die erforderlichen Fahrtkos-
ten) sind kosten-pflichtig und werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

(2) Die Zurverfügungstellung von Ersatzgeräten durch uns ist befristet auf einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab Auslieferung der 
jeweiligen Hardware an Sie. 

(3) Ausgewechselte Teile, soweit sie im Rahmen eines Reparaturaustausches ausgebaut wurden, gehen in unser Eigentum über. Eventu-
elle Entsorgungskosten gehen zu Ihren Lasten. 

(4) Der Austausch von Verbrauchsmaterial (z. B. Toner) sowie Teilen, die durch regelmäßigen Verschleiß ausgefallen sind, erfolgt gegen 
Berechnung. 

f) Instandsetzung (Notfall-Service) 

(1) Wir beseitigen bei allen im Serviceschein aufgeführten Geräten Störungen und ersetzen defekte Komponenten, soweit Ersatzteile 
lieferbar sind, um die Betriebsbereitschaft Ihrer Geräte wiederherzustellen. 

(2) Die defekten Komponenten (Ausnahme sind Ersatzteile) werden kostenlos ersetzt. Die hierzu erforderliche Arbeitszeit sowie die nöti-
gen Fahrtkosten werden in Rechnung gestellt. Der Ersatz defekter Komponenten und die Lieferung von Ersatzteilen kann von uns nur bis 
zum Ablauf von fünf Jahren nach Lieferung der betreffenden Hardware an Sie gewährleistet werden. 

g) Gewährleistung beim Hardware-Service 

Die Gewährleistung für die Hardware ist gegenüber Unternehmern ausgeschlossen. Hardware wird an Verbraucher nicht geliefert. 

§ 3 Mitwirkungspflichten des Kunden 

(1) Vor Inanspruchnahme der Supportleistungen sollten Sie immer die aktuell gelieferte Programmversion installiert haben oder Dataflor 
kostenpflichtig im Rahmen des Upgrade-Service mit deren Installation beauftragt haben, es sei denn, die Mängel und Probleme treten 
bei Installation des jeweiligen Upgrades auf. 

(2) Sie verpflichten sich, uns bei allen Arbeiten zu unterstützen und insbesondere sicherzustellen, dass im Hinblick auf die benutzte EDV 
geschultes Personal zur Verfügung steht, das mit Ihren benutzten Programmen und Arbeitsabläufen vertraut ist. Benennen Sie bitte 
einen von uns geschulten Mitarbeiter am Installationsort als Ansprechpartner. 

(3) Zur Durchführung der Leistungen gestatten Sie uns ungehinderten Zutritt zu den Geräten. 

(4) Sie sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren die erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung, Eingrenzung und Dokumentation 
von Problemen oder Mängeln zu ergreifen. Hierzu gehört die Anfertigung von Mängelberichten, die Bereitstellung der betroffenen Daten, 
Rechnerzeit, Testergebnisse oder sonstige geeignete Unterlagen. 
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C. Besonderer Teil – Bestimmungen für die Nutzung von Software in der 

Cloud 

Die besonderen Bestimmungen dieses Teils gelten für Verträge über die Überlassung von Software in Form eines Dienstes zur zeitlich 
begrenzten Nutzung (Miete) in der Cloud (Cloud Service). Bei Cloudprogrammen und Software as a Service („SaaS“) werden die Soft-
wareprodukte und die IT-Infrastruktur bei einem externen IT-Dienstleister betrieben und von Kunden als Dienstleistung zeitlich begrenzt 
genutzt. Der Kunde erhält Zugriff auf die Software, die entweder auf Dataflor Servern oder auf den Servern von Drittanbietern gehostet 
werden. Dataflor bietet sowohl eigene Cloud & SaaS-Dienstleistungen als auch solche von Drittanbietern an (gemeinsam: „Cloud & 
SaaS“). 

§ 1 Geltungsbereich, Vertragsschluss 

1.1 Ein Vertrag zwischen Dataflor und dem Kunden kommt zustande, wenn der Kunde bei Dataflor die Cloud-Anwendung oder den 
Cloud-Speicherplatz (nachfolgend zusammenfassend: Cloud-Anwendung) auf Zeit verbindlich bestellt und Dataflor die Bestellung des 
Kunden annimmt. Dies kann auch online durch den von uns bereitgestellten online-Bestellvorgang erfolgen. 

§ 2 Nutzungsrechte und Leistungen 

2.1 Dataflor hat keine Rechte an den Kundeninhalten, auch nicht in anonymisierter Form, der Kunde ist im Verhältnis zwischen den Par-
teien der alleinige Eigentümer der Kundeninhalte und aller Rechte an den Kundeninhalten. 

2.2 Dataflor stellt Support und die funktionale und technische Weiterentwicklung der Software zur Verfügung. Inhalt und Umfang der 
Leistungen „B. Besonderer Teil – Service Verträge“ beschrieben. 

2.3 Dataflor überlässt dem Kunden die Cloud-Anwendung am Übergabepunkt mit einer Verfügbarkeit von 90,0% /Jahr zur Nutzung. 

2.4 Der Kunde wird über die elektronischen Informationskanäle von Dataflor über Weiterentwicklungen, Fehlerbehebungen und neue 
Funktionen informiert. 

2.5 Eine Installation der Cloud-Anwendung auf Hardware des Kunden erfolgt nicht. 

§ 3 Vergütung, Zahlungsbedingungen, Preisanpassungen 

3.1 Der Kunde zahlt für die Überlassung der Cloud-Anwendung und die Einräumung der Nutzungsrechte an der Cloud-Anwendung die 
im Vertrag ausgewiesenen Beträge zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Eine Abrechnung durch Dataflor erfolgt über einen Zahldienstleister. 
Es gibt verschiedene Preismodelle mit unterschiedlichem Leistungsumfang und Nutzungsdauern. 

3.2 Alle Beträge sind im Zweifel sofort, sofern ausdrücklich vereinbart zum vereinbarten Zeitpunkt fällig. Verzug tritt bei Nichtbeglei-
chung binnen 30 Tage nach der Fälligkeit und Zugang der Rechnung ein. Bei verspäteter Zahlung berechnet Dataflor die gesetzlichen 
Verzugszinsen und kann den Zugang zur Cloud Anwendung auch deaktivieren. 

3.3 Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Dem Kunden steht die 
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu. 

3.4 Dataflor ist berechtigt, alle Preise nach billigem Ermessen (§ 315 Abs. 3 BGB) einseitig unter Berücksichtigung der allgemeinen Kos-
tenentwicklung (z.B. wegen geänderter Material- und Personalkosten oder etwa Rechenzentrumskosten) anzupassen. Dataflor wird den 
Kunden über Änderungen in der Preisliste spätestens sechs Wochen vor Inkrafttreten der Änderungen in Textform informieren. 

§ 4 Haftung für Cloud & SaaS-Produkte 

4.1 Für das Handeln seiner Mitarbeitenden ist der Kunde verantwortlich und steht hierfür wie für sein eigenes Handeln ein. Der Kunde 
hat seine Mitarbeitenden vor erstmaliger Nutzung der Cloud & SaaS-Produkte über deren Rechte und Pflichten zu informieren und diese 
auf etwaige für die Cloud & SaaS-Produkte geltenden Nutzungsbedingungen zu verpflichten. 

4.2 Über Links oder Funktionalitäten der Cloud & SaaS-Produkte kann der Kunde zu fremden Websites und Cloud & SaaS-Produkte ge-
langen, die nicht von Dataflor betrieben werden und für die sie nicht verantwortlich ist. Solche Links oder Funktionalitäten sind entweder 
eindeutig gekennzeichnet oder durch einen Wechsel in der Adresszeile des Browsers oder eine Änderung der Benutzeroberfläche er-
kennbar. 

§ 5 Datenspeicherung durch den Kunden 

Der Kunde hat die Möglichkeit, in der Cloud-Anwendung seine Daten abzulegen, auf die er im Zusammenhang mit der Nutzung der 
überlassenen Cloud-Anwendung zugreifen kann. Dataflor schuldet hierbei lediglich die Zurverfügungstellung von Speicherplatz (Daten-
volumen) im vereinbarten Umfang zur Nutzung durch den Kunden. Dataflor treffen hinsichtlich der vom Kunden übermittelten und verar-
beiteten Daten keine Verwahrungs- oder Obhutspflichten. Für die Beachtung der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen 
ist der Kunde selbst verantwortlich. 
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§ 6 Verarbeitung personenbezogener Daten 

6.1 Verarbeitet der Kunde im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses personenbezogene Daten, so ist er für die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vorschriften selbst verantwortlich. Eine entsprechende Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO 
enthält der Vertrag „Auftragsverarbeitungsvertrag“, der mit der Nutzung unserer Produkte vom Kunden akzeptiert wird. 

6.2 Daten zwischen dem Server von Dataflor und dem Kunden werden ausschließlich verschlüsselt übertragen (SSL). 

§ 7 Datenherausgabe und -löschung 

7.1 Der Kunde kann seine in der Cloud-Anwendung abgelegten Belegdaten jederzeit selbst verändern, löschen oder herunterladen. Der 
Kunde verpflichtet sich, unmittelbar vor einer Beendigung des Vertragsverhältnisses seine von ihm abgelegten Belegdaten herunterzula-
den oder Kopien hiervon anzufertigen. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm selbst gesicherten Daten lesbar und voll-
ständig sind. Auf Anforderung des Kunden bietet Dataflor dem Kunden einen kostenpflichtigen Export von Metadaten/Metainformatio-
nen an. 

7.2 Dataflor wird die in der Cloud-Anwendung vorhandenen Daten des Kunden sechs Monaten nach der Vertragsbeendigung endgültig 
– das heißt nicht wiederherstellbar – löschen. Diese Löschung erfolgt durch Dataflor ungeachtet der Qualität, Beschaffenheit, Werthal-
tigkeit und der Bedeutung dieser Daten für den Kunden. Sofern in Datensicherungen, die Dataflor regelmäßig durchführt, noch Daten 
des Kunden vorhanden sind, ist Dataflor jedoch nicht verpflichtet, die Datensicherungen entsprechend zu bereinigen. 

§ 8 Datensicherung, Datenspeicherung durch Dataflor 

8.1 Dataflor erstellt tägliche Backups der Clouddaten, um im Falle eines Serverausfalls das System wiederherstellen zu können. Kunden-
spezifischen Backups werden nicht vorgehalten. Es ist möglich, vom Kunden gelöschte Datensätze gegen eine Servicegebühr wiederher-
zustellen. 

8.2 Der Kunde räumt Dataflor das Recht ein, die von Dataflor für den Kunden zu speichernden Daten zu vervielfältigen, soweit dies zur 
Erbringung der nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen erforderlich ist (insbesondere zu Zwecken der Datensicherheit). Zur Besei-
tigung von Störungen ist Dataflor berechtigt, Änderungen an der Struktur der Daten oder dem Datenformat vorzunehmen. 

§ 9 Sach- und Rechtsmängel 

9.1 Dataflor leistet nach den Regeln über digitale Produkte Gewährleistung für Mängel an der Cloud-Anwendung, insbesondere durch 
sogenannte Aktualisierungen. 

9.2 Nach der Bereitstellung der Cloud-Anwendung an den Kunden wird der Kunde die Cloud-Anwendung auf Vollständigkeit und grund-
sätzliche Erreichbarkeit und Nutzbarkeit untersuchen und Beanstandungen Dataflor umgehend mitteilen. 

9.3 Dataflor ist verpflichtet, die Mängel an der Cloud-Anwendung innerhalb angemessener Zeit zu beheben. Zum Zwecke der Mängelbe-
seitigung ist Dataflor berechtigt, mangelhafte Softwarekomponenten gegen mangelfreie Software austauschen; als Mangelbeseitigung 
gilt auch, wenn Dataflor dem Kunden zumutbare Möglichkeiten aufzeigt, die Auswirkungen des Mangels zu vermeiden. Bei Rechtsmän-
geln verschafft Dataflor nach ihrer Wahl dem Kunden eine rechtlich einwandfreie Benutzungsmöglichkeit an der Cloud-Anwendung oder 
an einer ausgetauschten oder geänderten gleichwertigen Software. 

9.4 Für Mängel der Cloud-Anwendung, die bereits bei deren Überlassung an den Kunden vorhanden waren, haftet Dataflor nur, wenn 
Dataflor diese Mängel zu vertreten hat. 

9.5 Der Kunde ist verpflichtet, einen neuen, insb. von Dataflor im Rahmen der Mängelbeseitigung aktualisierten Softwarestand zu über-
nehmen, wenn der vertragsgemäße Funktionsumfang erhalten bleibt und die Übernahme nicht zu erheblichen Nachteilen für den Kun-
den führt. Aktualisierungen zur Mängelbeseitigung erfolgen für den Kunden kostenfrei. 

9.6 Eine Kündigung des Kunden wegen Nichtgewährung des vertragsmäßigen Gebrauchs ist erst zulässig, wenn Dataflor ausreichende 
Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben wurde und diese endgültig fehlgeschlagen ist, was frühestens nach 2 erfolglosen Versu-
chen zur Beseitigung des konkreten Problems vermutet wird. 

9.7 Stellt sich heraus, dass ein vom Kunden gemeldeter Mangel tatsächlich nicht besteht bzw. nicht auf die Cloud-Anwendung zurückzu-
führen ist, ist Dataflor berechtigt, den mit der Analyse und sonstiger Bearbeitung entstandenen Aufwand entsprechend der aktuellen 
Preisliste für Dienstleistungen bei Dataflor gegenüber dem Kunden zu berechnen. 

9.8 Erheben Dritte Ansprüche, die den Kunden hindern, die ihm vertraglich eingeräumten Nutzungsbefugnisse wahrzunehmen, unter-
richtet der Kunde Dataflor unverzüglich schriftlich und umfassend und überlässt Dataflor so weit als möglich die Verteidigung gegen 
diese Ansprüche. Dataflor ist verpflichtet, die Ansprüche auf eigene Kosten abzuwehren und den Kunden von allen mit der Anspruchs-
abwehr verbundenen Kosten und Schäden freizustellen, soweit diese nicht auf dessen pflichtwidrigem Verhalten beruhen. 

§ 10 Höhere Gewalt 

10.1 Keiner der Vertragspartner ist zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen im Fall und für die Dauer höherer Gewalt verpflichtet. 
Insb. folgende Umstände sind als höhere Gewalt in diesem Sinne anzusehen: 

10.1.1 von dem Vertragspartner nicht zu vertretende Ereignisse wie Erdbeben, Feuer, Explosion, Überschwemmung, usw. 
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10.1.2 Krieg, Blockade, Embargo usw. 

10.1.3 über 6 Wochen andauernder und von dem Vertragspartner nicht schuldhaft herbeigeführter Arbeitskampf, 

10.1.4 nicht von einem Vertragspartner beeinflussbare technische Probleme des Internets. 

10.2 Jeder Vertragspartner hat den anderen über den Eintritt eines Falls höherer Gewalt unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

§ 11 Vertragslaufzeit 

11.1 Der Vertrag läuft gerechnet vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses auf bestimmte Zeit. Das Vertragsverhältnis kann vom Kunden 
ohne besondere Frist zum Ende der aktuellen Rechnungsperiode und von Dataflor gekündigt werden. Die Kündigung muss der Kunden 
selbständig im Verwaltungsbereich durchführen. Zusätzlich gibt es auch Programmpakete, die von sich aus eine zeitliche Begrenzung 
haben können und dann automatisch auslaufen (z.B. für 3 Monate). 

11.2 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein eine außerordentliche Kündigung rechtfertigender wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde sich mit seinen Zahlungspflichten entsprechend § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BGB in Verzug 
befindet oder über das Vermögen des Kunden das Insolvenzverfahren eröffnet bzw. mangels Masse abgelehnt wird. 


